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A. Beschluss des Kantonsrates
Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG) (vom 22. November 2010)

Leer Ungültig Ja

3434 185 2 3207 1480

Vorlage 1:

Stimmzettel

41.96
Nein

172740

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
3394

Gültig

B. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten

Leer Ungültig Ja

3419 218 0 3161 1286

Vorlage 1:

Stimmzettel

41.78
Nein

187540

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
3379

Gültig

C. Stichfrage

Leer Ungültig A

3399 369 7 2983 1736

Vorlage 1:

Stimmzettel

41.53
B

124740

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
3359

Gültig

Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Bleicherweg 5, Postfach, 8090 Zürich.
Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:
SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:
2.Mitglied:


